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Tagesordnungspunkt 2 – öffentlich – 

Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses 
des Europäischen Parlaments zum Einsatz von 
Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und 
Spähsoftware 
Gast im Ausschuss: Sophie in ’t Veld 
(Berichterstatterin des 
Untersuchungsausschusses) 

Die Vorsitzende: Wir kommen jetzt zum öffentli-
chen Teil. Das ist der öffentliche Tagesordnungs-
punkt des Ausschusses für Digitales. Dieser Teil 
wird live im Internet übertragen und ist anschlie-
ßend in der Mediathek des Deutschen Bundesta-
ges auf bundestag.de abrufbar. Die Besucherinnen 
und Besucher, die hier auf der Tribüne sitzen, 
möchte ich darauf hinweisen, dass auch wenn 
diese Sitzung öffentlich ist, das Fertigen von 
eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der 
Sitzung nicht zulässig ist. Entsprechende Geräte 
sind deshalb abzuschalten. Zuwiderhandlungen 
gegen dieses Gebot können nach dem Hausrecht 
des Deutschen Bundestages nicht nur zu einem 
dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses 
Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, 
sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach 
sich ziehen. Wir beraten jetzt den Tagesordnungs-
punkt 2, Abschlussbericht des Untersuchungsaus-
schusses des Europäischen Parlaments zum Ein-
satz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- 
und Spähsoftware öffentlich. Wir haben Sophie in 
t´ Veld als Gast im Ausschuss virtuell zugeschal-
tet. Sie ist die Berichterstatterin im Europaparla-
ment des Untersuchungsausschusses. Das ist eine 
Selbstbefassung. Wir haben auch eine Debatte 
dazu. Wir haben auch weitere Gäste hier im Aus-
schuss, und zwar vom Bundesministerium des 
Innern und für Heimat (BMI). In Präsenz ist der 
Parlamentarische Staatssekretär Johann Saathoff 
hier. Herzlich willkommen. Neben ihm sitzt 
Andreas Könen. Er ist der Leiter der Abteilung 
Cyber- und Informationssicherheit. Virtuell ist 
uns von der Behörde des Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BfDI) Christa Polfers zugeschaltet. Sie ist die 
Abteilungsleiterin Polizei und Nachrichtendienste 
beim BfDI. Herzlich willkommen an alle Gäste. 
Wir haben vereinbart, dass es ein Eingangsstate-
ment gibt von fünf Minuten von Sophie in t´ Veld, 
der Berichterstatterin des Untersuchungsaus-
schusses. Dann gibt es zwei Debattenrunden mit 

einer Redezeit von jeweils vier Minuten pro 
Fraktion. Wir haben hier die gute Praxis, dass wir 
Frage und Antworten direkt machen. Ich richte 
das auch an Sophie in t´ Veld und an Christa 
Polfers, Sie können direkt antworten, wenn Sie 
gefragt werden. Ich möchte noch darauf hinwei-
sen, dass bei uns zehn Sekunden vor Ablauf der 
Zeit ein akustischer Gong zu hören ist. Damit wol-
len wir uns alle beim Zeitmanagement selbst dis-
ziplinieren. Ich übergebe das Wort an Sophie in t´ 
Veld. Herzlich willkommen. 

Sophie in t´ Veld: Guten Tag. Sollte ich jetzt sofort 
anfangen?  

Die Vorsitzende: Genau. Sie haben fünf Minuten, 
um einzuführen und zu berichten und dann 
kommen die Debattenrunden. 

Sophie in t´ Veld: Es ist Ihnen wahrscheinlich be-
kannt, dass das Europäische Parlament zwischen 
März 2022 und Juni dieses Jahres einen Untersu-
chungsausschuss hatte. Wir haben Ende April 
über meinen Bericht abgestimmt, das heißt, über 
das, was wir herausgefunden haben. Wir haben im 
Juni im Plenum über die Maßnahmen abgestimmt. 
Seitdem ist eigentlich in den EU- Institutionen 
nichts passiert. Wir haben vom Europäischen Rat 
nichts gehört und von der Europäischen Kommis-
sion auch nicht. Man hat mir gestern gesagt, die 
Antwort der Europäischen Kommission ist bald 
zu erwarten, aber es ist eigentlich unfassbar, dass 
das vier Monate dauert. Das heißt, die Kommis-
sion macht eigentlich nichts und die National-
regierung auch nicht, obwohl es doch gute Gründe 
für eine Reaktion, Antworten und Maßnahmen 
gibt. Das wurde auch mit einer sehr breiten Mehr-
heit im Europäischen Parlament abgestimmt. Das 
wurde von fast allen eigentlich mitgetragen. Ich 
finde es sehr besorgniserregend, dass der Miss-
brauch, also die Ausspähung ohne Gründe, ein-
fach weiter geht. Seit wir im Juni abgestimmt ha-
ben, hat es immer wieder neue Enthüllungen ge-
geben. Ich weiß, dass es auch noch weitere Ent-
hüllungen geben wird, und es passiert einfach 
nichts. Die einzige Antwort der Regierung ist 
Schweigen, das große Schweigen. Ich finde, das 
hat in einer Demokratie eigentlich keinen Platz. 
Das ist falsch. Es gibt auch von Nationalregierun-
gen innerhalb der EU Missbrauch. Das wissen wir. 
Das wurde sowohl in Polen, Ungarn, 
Griechenland als teilweise auch Spanien – 
obwohl das eigentlich ein anderer Fall ist – 
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festgestellt. Das große Problem ist, dass es nicht in 
allen Ländern Missbrauch von Spyware gibt, aber 
alle Regierungen schweigen. Alle Regierungen. 
Ich finde das sehr besorgniserregend, denn das 
heißt, die Bürger können zwar zum Gerichtshof 
gehen, aber dort gibt es keine Auskünfte. In kei-
nem der Hunderte von Fällen in der Europäischen 
Union hat es ein Urteil eines Gerichtshofs gege-
ben, nirgendwo in der Europäischen Union. 
Bürger haben keinen Zugang zu Informationen. 
Komischerweise haben die Hersteller von 
Spyware diese Informationen. Sie wissen eigent-
lich alles, sie haben Zugriff auf alles. In vielen 
Fällen hat die israelische Regierung, manchmal 
auch Regierungen der Drittländer, diese Informati-
onen. Die Bürger der Europäischen Union haben 
eigentlich keine Informationen und auch keine 
Möglichkeit, etwas zu tun. Ich glaube, wenn es so 
ist, dass Regierungen ungestraft ihre Gegner und 
Kritiker ausspähen können, und wir – also 
Oppositionspolitiker, Journalisten, Rechtsanwälte, 
Zivilgesellschaft, aber sogar auch Politiker inner-
halb der Europäischen Union – nichts dagegen 
tun können, dann ist das ein große Bedrohung für 
die Demokratie. Ich finde es sehr besorgniserre-
gend, dass es eigentlich vonseiten der Regierun-
gen und der Kommission keine Antwort gibt. Das 
ist jetzt also die Lage, was ich zu sagen habe. 

Die Vorsitzende: Ganz herzlichen Dank. Sie haben 
sich tatsächlich daran gehalten, meistens sagen 
die Leute, ich brauche die Zeit nicht, und dann 
brauchen sie sie doch. Dann kommen wir jetzt in 
die Debattenrunde und als erstes für die SPD-
Fraktion hat der Kollege Dr. Jens Zimmermann 
das Wort. 

Abg. Dr. Jens Zimmermann (SPD): Herzlichen 
Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde meine Fragen 
eher in Richtung derjenigen richten, die implizit 
zumindest angesprochen wurden, auch beim Ein-
gangsstatement. Können wir davon ausgehen, dass 
in Deutschland Spyware, Pegasus im Speziellen, 
aber Spyware im Allgemeinen, nicht gegen poli-
tisch unliebsame Politikerinnen und Politiker 
eingesetzt wird?  

PStS Johann Saathoff (BMI): Zunächst herzlichen 
Dank für die Einladung. Frau in t´ Veld, auch 
herzlichen Dank für Ihre Arbeit im Untersu-
chungsausschuss und den sehr, sehr umfängli-
chen Bericht, den wir gelesen haben. Wir haben ja 
nicht nicht geantwortet, sondern wir haben den 

Fragebogen PEGA beantwortet und auf die Rah-
menbedingungen hingewiesen, unter denen be-
stimmte Dinge, die leider notwendig sind, ge-
macht werden können. Ich kann für Deutschland 
sagen, dass wir äußerst enge gesetzliche Rahmen-
bedingungen haben, zum Beispiel die grundsätzli-
che Erforderlichkeit von richterlichen Anordnun-
gen für jede einzelne Maßnahme. Es gibt auch ein 
Erforderlichkeitsgebot, es gibt die Notwendigkeit 
einer anordnenden Stelle, etwa Untersuchungs-
richter oder G10-Kommission. Es ist also nicht so, 
dass es das Ausspähen ohne Gründe in 
Deutschland gibt. Es gibt auch nicht Ausspähen 
mit Gründen, sondern wenn es Ermittlungsnot-
wendigkeiten gibt, dann erfolgen die aufgrund 
von Rechtsgrundlagen und dann anhand von 
extrem engen Rahmenbedingungen.  

Abg. Dr. Jens Zimmermann (SPD): Herzlichen 
Dank. Wir haben auch eine enge parlamentarische 
Kontrolle, aber jetzt kommen wir zu den schwieri-
geren Sachen, nämlich den mittelbaren Auswir-
kungen. Presseberichten zufolge nutzt die Bundes-
republik auch diese Software dieses Herstellers, 
und wir wissen, dass dieser Hersteller offenbar 
keine Probleme damit hat, diese Software weiter-
zugeben an Staaten oder an andere Nutzer, die 
keine lange rechtsstaatliche Kontrolle haben. Da 
stellt sich für mich natürlich die Frage: Wie geht 
die Bundesregierung in der Güterabwägung am 
Ende damit um, dass man letztendlich Geschäfts-
partner eines solchen Unternehmens ist? Wie 
kann man das am Ende auflösen?  

PStS Johann Saathoff (BMI): Wir haben in der 
Antwort auf den PEGA-Untersuchungsausschuss 
geschrieben, dass das Bundeskriminalamt (BKA), 
das in Deutschland über gesetzliche Befugnisse 
zur Quellen-TKÜ und Onlinedurchsuchung zur 
Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung verfügt, 
sowohl Eigenentwicklungen als auch kommerzi-
elle Lösungen im Einsatz hat. Wir haben aber 
nicht davon gesprochen, welche kommerziellen 
Lösungen eventuell im Einsatz stehen könnten 
und wir haben auch nicht über die Arbeit der 
Nachrichtendienste gesprochen, schon allein des-
wegen, da wir dazu nicht befugt sind. Von daher 
kann ich auch über die möglichen Einsätze von 
bestimmten Produkten – Sie haben ja ein ganz be-
stimmtes Produkt im Auge – nichts sagen.  

Abg. Dr. Jens Zimmermann (SPD): Das interessiert 
mich sehr, aber meine Frage ist unabhängig vom 
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konkreten Produkt, sondern eher, wie gehen wir 
als Bundesregierung mit dem Dilemma am Ende 
des Tages um, dass wir natürlich durch die Nut-
zung welcher Kaufsoftware auch immer die Wei-
terentwicklung ermöglichen und am Ende verkau-
fen sie es halt an irgendwen. Aber die Antwort 
dann vielleicht später.  

Die Vorsitzende: Die Zeit ist um, und für die 
CDU/CSU-Fraktion hat der Kollege Marc 
Henrichmann das Wort. 

Abg. Marc Henrichmann (CDU/CSU): Vielen 
Dank. Ich würde es gerne aufteilen.  
Frau in t´ Veld, Sie haben sich sehr dezidiert mit 
der Thematik auseinandergesetzt. Sie haben vor-
geschlagen, ein EU-Technologielabor auf die Reise 
zu bringen, das insbesondere bei den Themen ille-
gale Überwachung untersuchen und unterstützen 
soll. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Wie soll 
das arbeiten? Wie soll das besetzt sein?  

Sophie in t´ Veld: Darf ich, bevor ich darauf ant-
worte, noch etwas zu dem vorherigen Beitrag 
sagen?  

Die Vorsitzende: Das ist die Redezeit der 
CDU/CSU-Fraktion, aber wir drücken ein Auge 
zu, wenn Sie sich kurz fassen. 

Sophie in t´ Veld: Der Sprecher hat gesagt, die Re-
gierung hat geantwortet. Fast alle Regierungen ha-
ben geantwortet, aber sie haben nichts Bedeu-
tungsvolles geantwortet. Wirkliche Informationen 
haben wir nicht bekommen. Zweitens, wie der 
Abgeordnete auch gesagt hat, alle EU-
Mitgliedstaaten machen auch Geschäfte mit der 
NSO Group und Intellexa. Das sind Unternehmen, 
die in den Vereinigten Staaten geblacklisted sind. 
Das ist doch irre, dass wir damit Geschäfte ma-
chen, obwohl die Amerikaner sagen, das ist eine 
Bedrohung für ihre Staatssicherheit. 

Die Vorsitzende: Wenn Sie jetzt die Fragen des 
Abgeordneten beantworten, wäre das gut, denn 
sonst läuft seine Zeit weg. 

Sophie in t´ Veld: Wir sind jetzt völlig abhängig 
von Citizen Lab und Amnesty International. Da 
gab es breiten Konsens. Wir brauchen eigentlich 
ein europäisches Zentrum, wo es Expertise und 
Sachkenntnisse gibt und wo man mit seinen Gerä-
ten hin kann und fragen, ob man Spyware in sei-
nem Gerät hat. Ich glaube, das ist wichtig. Das 
könnten wir eigentlich innerhalb von einem Tag 

machen, denn die Sachkenntnis und die Experten 
haben wir in der Europäischen Union. Es ist mir 
nicht völlig klar, warum. Wir rufen schon seit an-
derthalb Jahren dazu auf und da wird wenig ge-
macht, eigentlich wird nichts von der Kommis-
sion gemacht. Wir brauchen das aber dringlich. 

Abg. Marc Henrichmann (CDU/CSU): 
Dankeschön. Herr Staatssekretär Saathoff, Herr 
Könen, wer von Ihnen beiden sich da zuständig 
fühlt, kann gerne antworten. Es gibt einen Run auf 
die Software. So wie man hört, ist beispielsweise 
Saudi-Arabien auch mit einem erpresserischen 
Akt hinter Pegasus her gewesen. Ist es nur dieser 
eine Anbieter? Gibt es unter dem Radar auch wei-
tere Entwicklungen in diesem Bereich? Wir küm-
mern uns um das Symptom, aber müsste man da 
generell noch viel weiter darauf schauen? Das 
zweite wäre der Begriff der nationalen Sicherheit: 
Glauben Sie, dass wir in Europa rechtlich eine 
Definition hinbekommen, hinter der sich die 
Mitgliedstaaten versammeln können?  

Andreas Könen (BMI): Tatsächlich geht der An-
bietermarkt für solche Tools weit über das jetzt 
benannte Unternehmen NSO hinaus. Es gibt eben 
verschiedenste Unternehmen, und wenn wir 
Tools für den Einsatz bei Online-Durchsuchungen 
und Quellen-TKÜ benötigen, dann gehört dazu 
natürlich eine Marktsichtung. Eine Marktsichtung, 
die heute bei dem Clinical Trials Information 
System (CTIS) im Wesentlichen zentral für die Si-
cherheitsbehörden durchgeführt wird, und die na-
türlich auch mit in Betracht zieht, wie sich das 
Unternehmen grundsätzlich auf dem Markt enga-
giert, ob es die Rechtsetzung des eigenen Heimat-
landes dazu einhält. Israel hat Konsequenzen aus 
dem NSO-Vorfall gezogen, die völlig in unserem 
Sinne sind, da wir seit langem mit der standardi-
sierenden Leistungsbeschreibung sehr enge Gren-
zen aus der Online-Durchsuchung und Quellen-
TKÜ herauskommend jedem der Unternehmen 
hinlegen, die auch nur im Entferntesten betrachtet 
werden und infrage kämen. Das ist die Vorgehens-
weise, und wir schauen uns solche Ereignisse, wie 
Sie sie benannt haben, auch an. Der Fall Saudi-
Arabien ist mir kein präziser Begriff, dazu kann 
ich mich nicht äußern. Aber ansonsten gilt das 
Gesagte.  

Die Vorsitzende: Vielen Dank, und für BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN hat die Kollegin Misbah Khan 
das Wort. 
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Abg. Misbah Khan (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank. Zum Beispiel Bitkom beziffert den 
jährlichen Schaden, auch durch Spysoftware, auf 
203 Milliarden Euro. Das sind vor allem die An-
griffe, das ist Spionage, das ist Sabotage. Das 
heißt, die Tragweite, die dieses Thema hat, kann 
man nicht unterschätzen. Von daher auch herzli-
chen Dank an Sie und an die Ausschussarbeit für 
das wertvolle Lagebild und Ihre Forderungen. Ich 
glaube, damit sind wir einen guten Schritt weiter 
in die Richtung, in die wir gehen müssen. Wir ha-
ben auch immer wieder Berichte von Reporter 
ohne Grenzen, die erzählen, dass auch in 
Deutschland Journalistinnen und Journalisten von 
Spysoftware infiziert werden und wurden. Zuletzt 
sah man das vorletzte Woche mit der russischen 
Exiljournalistin. Die Frage, die ich an der Stelle 
habe, ist: Welche Möglichkeiten sehen Sie denn 
bei den nationalen Behörden, diese Menschen 
besser zu schützen? 

PStS Johann Saathoff (BMI): Ich hatte gerade 
schon einmal die Rahmenbedingungen, die wir 
haben, ausformuliert. Wie schützen wir die Bevöl-
kerung davor, dass der Staat nicht willkürlich 
Menschen ausspäht? Dazu gibt es klare rahmen-
rechtliche Vorgaben. Die sind nicht diskutierbar, 
sondern gerichtlich überprüfbar. Zu dem wich-
tigsten Punkt der engen gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen gehört die richterliche Anordnung. Die 
ist nicht generalisiert für irgendeine Personen-
gruppe, sondern für jede einzelne Maßnahme. Es 
muss im Rahmen der Strafverfolgung und der po-
lizeilichen Gefahrenabwehr erfolgen. Selbst das 
reicht noch nicht. Es muss ein Erforderlichkeitsge-
bot da sein, das heißt, der anordnenden Stelle – 
zum Beispiel dem Untersuchungsrichter – muss 
gegenüber begründet werden, warum diese Maß-
nahme unbedingt erforderlich ist. Ich glaube, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir in 
Deutschland haben, können sich sehen lassen. 
Damit ist sichergestellt, dass niemand willkürlich 
ausgespäht wird. 

Abg. Misbah Khan (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Dann habe ich noch eine weitere Frage an Frau 
in t´ Veld. Es geht um die Forderung Nummer 39 
des Reports. Da geht es grob um hohe 
Compliance-Anforderungen an Unternehmen, ins-
besondere menschenrechtliche Standards, auf die 
geachtet werden soll. Wie ist Ihr Eindruck nach 
Ihren Sitzungen? Gibt es Unternehmen, die diesen 

Standard jetzt schon haben? Gibt es diesbezüglich 
gute Vorbilder? Wie kann so ein Überprüfungspro-
zess laufen?  

Sophie in t´ Veld: Die Antwort ist ziemlich 
einfach: Nein, solche Unternehmen sind mir nicht 
bekannt. Leider ist dieser Markt der Anbieter sehr 
wenig transparent. Die sind auch in Bereichen, 
die teilweise sich im Schatten befinden. Leider 
gibt es nicht solche Anbieter. Es ist auch ziemlich 
leicht für Anbieter. Ich habe gerade gesagt, große 
Anbieter, so wie NSO und Intellexa, machen ihre 
Geschäfte in Europa ohne Schwierigkeiten, wer-
den aber in den Vereinigten Staaten als Bedro-
hung für die Staatssicherheit betrachtet. Hier in 
Europa haben diese Unternehmen eigentlich alle 
Freiheiten, bekommen sogar Steuervorteile in ih-
rem Land und machen ihre Bankgeschäfte in 
Luxemburg. Wenn Spyware missbraucht wird, 
dann gibt es eigentlich keine Konsequenzen, so 
wie wir das auch im Bericht niedergeschrieben 
haben. Zum Fall mit der russischen Journalistin: 
Soweit bisher bekannt, wurde sie wahrscheinlich 
ausgespäht, als sie sich in Berlin befand. Am An-
fang hat sie gemeint, da steckt der Kreml dahinter, 
aber jetzt ist es eher wahrscheinlich, dass es ein 
EU-Mitgliedstaat ist. Es kann sein, dass es rechtli-
che Rahmenbedingungen gibt, aber in der Praxis 
nützt ihr das nicht, denn wo sollte sie hin? Sie hat 
wahrscheinlich nie Zugang zu ihrem Dossier und 
kann nicht einmal zum Gerichtshof. 

Die Vorsitzende: Kommen Sie bitte zum Ende. Ich 
weiß nicht, ob Sie die Zeit sehen und den Gong 
hören, denn wir müssen uns an das Zeitmanage-
ment halten. Für die FDP-Fraktion hat der Kollege 
Dr. Volker Redder das Wort.  

Abg. Dr. Volker Redder (FDP): Ich frage da aber 
gleich weiter, in Richtung BMI. Es geht um die 
Journalistin Galina Timtschenko, die während ei-
nes Aufenthalts mittels Pegasus hier überwacht 
worden ist. Betroffen waren auch Treffen mit 
deutschen Journalisten, Reporter ohne Grenzen 
und so weiter. Die Frage an das BMI wäre: Hatte 
das BMI Kenntnisse von der Überwachung und er-
folgte die Überwachung durch eine deutsche 
Behörde? 

PStS Johann Saathoff (BMI): Dazu kann ich 
antworten, dass dem BMI dazu keine Erkenntnisse 
vorliegen.  
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Abg. Dr. Volker Redder (FDP): Ich habe mir tat-
sächlich so etwas gedacht. Zurück zu Ihnen, Frau 
in t´ Veld. Sie haben eben gesagt, momentan gibt 
es im Europäischen Parlament keine richtigen Be-
wegungen. Das Europäische Parlament empfiehlt 
aber, dass Mitgliedstaaten für die Verwendung 
von Spysoftware bestimmte Bedingungen erfüllen 
sollen. Dazu soll eine Bewertung der Kommission 
bis Ende November entwickelt sein. Gibt es da ei-
nen Stand? Wie sind die aktuellen Bedingungen? 
Welche Bedingungen werden diskutiert?  

Sophie in t´ Veld: Ich muss erklären, was ich am 
Anfang gesagt habe, bisher hat es von der Seite 
der Kommission nichts gegeben. Keine Antwort, 
nichts. Es ist seit dreieinhalb Monaten Schweigen. 
Man hat mir gestern gesagt, dass wir die Antwort 
innerhalb von ein bis zwei Wochen erwarten, also 
vier Monate, nachdem das Parlament sich geäu-
ßert hat. Es ist mir völlig klar, obwohl ich die Ant-
wort noch nicht gesehen habe, dass die Kommis-
sion überhaupt keine Lust hat, sich mit dieser 
Frage zu beschäftigen, obwohl sogar Mitglieder 
und Mitarbeiter der Kommission selbst betroffen 
waren. Es waren Geräte infiziert mit Spyware, 
oder es hat wenigstens Versuche gegeben, das zu 
machen. Ich möchte noch einmal betonen, es 
wurde gesagt: Es gibt rechtliche Rahmenbedingun-
gen und richterliche Anordnungen. In der Praxis 
ist das alles völlig bedeutungslos, denn diese Sa-
chen passieren, es gibt Missbrauch und es gibt 
dann keine Möglichkeiten für Bürger oder für 
Leute, die betroffen sind, die Targets, irgendetwas 
zu machen. Die können sich nicht schützen, die 
können sich nicht verteidigen, die können nicht 
vor den Gerichtshof, denn die haben keine Be-
weise. Und sobald nationale Sicherheit gesagt 
wird, werden alle Fenster und Türen geschlossen 
und ist eigentlich auch fast alles erlaubt, und das 
macht es sehr, sehr schwierig, Rechtsschutz, den 
es auf dem Papier gibt, auch in der Praxis zu ha-
ben. Das gibt es einfach nicht, und ich finde das 
sehr besorgniserregend. Es gibt keine Konsequen-
zen, wenn innerhalb der EU Journalisten, Politiker 
und Oppositionspolitiker ausgespäht werden. Das 
ist wirklich eine Bedrohung für die Demokratie. 

Abg. Dr. Volker Redder (FDP): Ich würde gerne 
noch eine zweite Frage stellen. Dadurch, dass sich 
jetzt die EU darum kümmert, aber am Ende es im-
mer nationales Recht ist: Ist das für Sie das Prob-
lem? Was könnte man denn machen in der EU? 

Was ist denn Ihr konstruktiver Vorschlag, um so 
etwas in Zukunft zu verhindern?  

Sophie in t´ Veld: Es gibt natürlich nicht eine ein-
zige Lösung, wir haben ein ganzes Paket an Emp-
fehlungen abgestimmt im Parlament. Und es ist 
eine sehr breite Mehrheit an Bedingungen für die 
Benutzung der Space Software und eine bessere 
Definition von nationaler Sicherheit. Ich sehe, 
dass ich keine Zeit mehr habe. Es steht alles in 
dem Bericht.  

Die Vorsitzende: Es gibt noch eine zweite Runde. 
Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Janich 
das Wort. 

Abg. Steffen Janich (AfD): Meine Fragen gehen an 
Frau in t´ Veld. Sie sprachen vorhin davon, dass 
es noch weitere Enthüllungen gegeben hätte nach 
den Abstimmungen, können Sie noch einmal ge-
nauer darauf eingehen? Was ist denn im Nachgang 
noch herausgekommen bei der ganzen Sache? 

Sophie in t´ Veld: Es gibt mehrere Sachen. Fast 
jede Woche kommt etwas Neues. Es gab diese Ge-
schichte, die wir schon erwähnt haben von der 
russischen Journalistin. Es hat sich schon heraus-
gestellt vor zwei Monaten in Griechenland, dass 
fast 100 Leute ausgespäht wurden. Da gibt es auch 
Beweise für. Die haben noch nicht bewiesen, von 
wem, aber die sind sehr nah dran. Übrigens, die 
Behörde, die das herausgefunden hat und alles 
überwacht und kontrolliert, wird heute von der 
Regierung in ihren Kompetenzen beschränkt. Das 
ist dann die Antwort der Regierung. Auch zum 
Beispiel in Spanien hat es eine richterliche Unter-
suchung gegeben und der Richter, der hat vergeb-
lich versucht, immer wieder mit den israelischen 
Behörden in Kontakt zu treten und Informationen 
zu bekommen. Die israelischen Behörden vernei-
nen dies immer. Ich finde es unfassbar, dass wir 
abhängig sind von der israelischen Regierung, den 
israelischen Behörden, aber auch von großen 
Tech-Firmen wie Apple oder Citizen Lab für unse-
ren Cyberschutz. Und dass die israelischen Behör-
den mehr Kenntnisse haben als wir Europäer, 
finde ich nicht in Ordnung. 

Abg. Steffen Janich (AfD): Wie viele Abhörmaß-
nahmen hat es insgesamt gegeben? Sind Zahlen 
bekannt, in welchen Größenordnungen das statt-
gefunden hat?  

Sophie in t´ Veld: Das ist schwierig zu sagen. Aber 
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die Fälle, die uns bekannt sind, sind in Ungarn, 
ich glaube, über 300 Fälle und in Polen auch 
wahrscheinlich Hunderte, in Spanien sind uns, 
ich glaube, 65 Fälle bekannt und in Griechenland 
mindestens 100, aber wahrscheinlich eher 200 
oder mehr. Das sind alles Fälle von Ausspähun-
gen, die eigentlich nicht gerechtfertigt waren, also 
Missbrauch. Es gibt auch Fälle, in denen die 
Polizei Spyware benutzt hat gegen Kriminelle, 
aber das sind andere Fälle, damit haben wir uns 
nicht beschäftigt. Wir haben uns jetzt wirklich be-
schäftigt mit Missbrauch von Spyware gegen 
Journalisten, Politiker und so weiter. 

Abg. Steffen Janich (AfD): Sind Ihnen Fälle 
bekannt, in denen in irgendeiner Form eine 
deutsche Behörde involviert war?  

Sophie in t´ Veld: Nein, aber so wie ich am An-
fang gesagt habe, in vielen Ländern wird Spyware 
wahrscheinlich nicht von den Behörden miss-
braucht. Das ist aber nicht die Frage. Das Problem 
ist, wenn wir wissen, dass es in bestimmten Fäl-
len missbraucht wird und auch tatsächlich poli-
tisch missbraucht wird, so wie in Polen, Ungarn 
und so weiter, dann ist es unglaublich, dass die 
anderen Regierungen einfach schweigen. Es ist 
nicht nur eine nationale Frage. Die europäischen 
Behörden sind unmittelbar davon betroffen, der 
Europäische Rat, die Kommission und das Parla-
ment, es wurden auch europäische Abgeordnete 
ausgespäht. Durch das große Schweigen der Regie-
rungen sind die alle mitverantwortlich und mit-
schuldig meiner Meinung nach. 

Die Vorsitzende: Für die Fraktion DIE LINKE. hat 
Anke Domscheit-Berg das Wort. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): 
Herzlichen Dank. Die Kollegin vom BfDI ist auch 
da, richtig? Die würde ich nämlich gerne fragen. 
Ende 2021 hat die Tagesschau berichtet, dass ein 
Prüfbericht des BKA zur Pegasus-Software dem 
BSI übermittelt worden ist zur Prüfung, inklusive 
Dokumente zur Leistungsbeschreibung, alle mög-
lichen Informationen et cetera. Ich wüsste gerne: 
Hat der BfDI diese Dokumente auch erhalten? 
Haben Sie die aus Ihrer Sicht notwendigen Einbli-
cke für eine datenschutzrechtliche Einschätzung 
des Einsatzes von Pegasus durch deutsche Behör-
den erhalten und haben Sie irgendwelche Emp-
fehlungen abgegeben und sind die befolgt 
worden?  

Christa Polfers (BfDI): Vielen Dank für die Frage, 
Frau Domscheit-Berg. Folgende Antwort: Es ist 
tatsächlich so, dass wir uns Quellen-TKÜ-Systeme 
anschauen, und dazu sind wir rechtlich auch ver-
pflichtet, nach Paragraf 69 Absatz 1 BKA-Gesetz. 
Hiernach ist es so, dass wir alle zwei Jahre eine 
Pflichtkontrolle durchführen in Bezug auf ver-
wandte Systeme. Unsere Befugnisse gehen dahin, 
tatsächlich Unterlagen zu bekommen, und zwar 
alle Unterlagen, die bestimmte Systeme betreffen. 
Wir schauen uns auch die Systeme vor Ort an, 
nehmen technische Sondierungen vor und prüfen, 
ob die Einhaltung mit den rechtlichen Vorgaben 
gegeben ist. Das ist der Rahmen, in dem wir uns 
bewegen, wenn es um Fragen geht, informations-
technische Systeme oder auch Quellen-TKÜ-
Systeme zu überprüfen. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Das 
heißt, Sie haben sich auch Pegasus angeschaut?  

Christa Polfers (BfDI): Als Kontrollbehörde unter-
liegen auch wir der Geheimhaltung, auch wenn 
das sehr lästig sein mag und vielleicht auch nicht 
gerne gehört wird. Es ist aber Voraussetzung da-
für, dass wir ganz effektiv und vernünftig umfas-
send kontrollieren können. Insofern würde ich 
mich zu konkreten Äußerungen an dieser Stelle 
nicht hinreißen lassen.  

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Ich frage 
an einer anderen Stelle nach. Haben Sie Empfeh-
lungen abgegeben und wurden diese befolgt, und 
welche waren das?  

Christa Polfers (BfDI): Wir haben zu der Frage des 
Einsatzes von Quellen-TKÜ-Systemen grundsätz-
liche Empfehlungen abgegeben, die wir auch in 
einem Positionspapier des BfDI veröffentlicht ha-
ben. Nach diesen Empfehlungen gibt es einige 
Maßstäbe, die für uns ganz wesentlich sind bei 
dem Einsatz von Quellen-TKÜ-Systemen. Diese 
Maßstäbe betreffen insbesondere die Kontrolle. 
Aus unserer Sicht müssen sämtliche Systeme 
prüfbar und auch beherrschbar sein. Das halten 
wir für wesentlich, wenn eine Quellen-TKÜ ge-
nutzt wird. Ich verweise gerne insofern noch auf 
das veröffentlichte Positionspapier. Für uns wei-
ter wichtig ist, dass wir uns bestimmte Systeme 
vor der Absicht einer Inbetriebnahme auch schon 
anschauen können. Da sind die Behörden ver-
pflichtet, uns zu beteiligen im Wege einer 
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Anhörung. Wir haben dann die Gelegenheit, ent-
sprechende Informationen einzuholen, uns die 
notwendigen Unterlagen vorlegen zu lassen und 
in die rechtliche und technische Betrachtung zu 
gehen. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Kurz 
noch eine Frage an das BMI: Warum ist die zwei-
mal eingeladene BKA-Vizepräsidentin nicht zum 
Untersuchungsausschuss im Parlament 
aufgetaucht?  

Andreas Könen (BMI): Die Vizepräsidentin des 
BKA war aus Termingründen verhindert. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Dann kommen wir 
zu zwei Minuten für die fraktionslose Kollegin 
Cotar.  

Abg. Joana Cotar (fraktionslos): Vielen Dank. 
Welche Rolle spielte Bernd Schmidbauer beim 
Einkauf von Spähsoftware? Spielte er eine Rolle? 
Wurde Software aufgrund von Empfehlungen von 
Herrn Schmidbauer eingekauft?  

PStS Johann Saathoff (BMI): Da kann ich Ihnen 
gar nichts zu sagen. Dazu liegen mir keine 
Informationen vor.  

Abg. Joana Cotar (fraktionslos): Frau in t´ Veld, 
wurde Herr Schmidtbauer eingeladen zum Unter-
suchungsausschuss? Wenn ja, was hat er gesagt? 
Und wenn nein, warum nicht? Als Lobbyist für 
Intellexa und ehemaliger Geheimdienst-
koordinator.  

Sophie in t´ Veld: Ob er eingeladen wurde, weiß 
ich nicht. Das müsste ich einmal nachschauen, 
aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keinen 
Austausch mit ihm gehabt haben. Intellexa hat ei-
gentlich überhaupt nicht geantwortet. Am Ende 
hat der Anwalt von Intellexa uns einen Brief ge-
schrieben und sich mehr oder weniger beschwert. 
Aber das war eigentlich alles. 

Abg. Joana Cotar (fraktionslos): Sie haben gesagt, 
dass die Regierungen zwar auf ihren Fragenkata-
log geantwortet haben, auch die deutsche Regie-
rung, aber die Antworten waren nicht so zufrie-
denstellend. Welche Antworten haben Ihnen von 
der deutschen Regierung gefehlt?  

Sophie in t´ Veld: Wir haben nicht von 27 
Regierungen, aber von mehreren, Antworten 
bekommen. Die meisten haben dann den Rechts-
rahmen beschrieben. Aber wirklich Antworten auf 

Fragen über die Benutzung von Spyware, also 
Sachen, die uns wirklich etwas Neues gebracht 
haben, haben wir eigentlich von keinem Mitglied-
staat bekommen. Deswegen sind die Antworten an 
sich auch nicht so wichtig, denn wir haben da 
wenig Bedeutendes gefunden. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Wir kommen in die 
zweite Runde. Ich bitte noch einmal darum, nicht 
nach dem Gong noch eine zusätzliche Frage zu 
stellen. Für die SPD-Fraktion die Kollegin 
Kassautzki. 

Abg. Anna Kassautzki (SPD): Vielen herzlichen 
Dank. Auch ich würde starten wollen mit einem 
Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Europäischen Parlament für die Arbeit im Unter-
suchungsausschuss und auch für den Abschluss-
bericht. Ich möchte aber mit meinen Fragen begin-
nen an die Bundesregierung. Aus dem Abschluss-
bericht geht hervor, dass die Spähsoftware von 14 
europäischen Ländern eingesetzt wurde. In er-
schreckend vielen Fällen auch gegen die Zivilge-
sellschaft und die Opposition. In den vergangenen 
Wochen wurde bekannt, dass die russische Exil-
Journalistin – die Kollegin Misbah Khan ist schon 
darauf eingegangen – auch in Deutschland ausge-
späht wurde. Nicht durch Deutschland, aber in 
Deutschland. Ist bekannt, ob und in welchem Um-
fang weitere in Deutschland lebende Personen da-
von betroffen waren, von wem und aus welchen 
Gründen diese überwacht wurden? Was kann und 
muss gemacht werden, um missbräuchliche Aus-
spähungen zu verhindern? Damit meine ich nicht 
explizit von deutscher Seite, denn da sind Sie 
schon auf die Rahmbedingungen eingegangen, 
sondern von anderen Ländern. Was muss gemacht 
werden, um missbräuchliche Ausspähungen in 
Deutschland verhindern zu können?  

PStS Johann Saathoff (BMI): Ich würde einmal an-
fangen. Vielleicht kann Herr Könen noch ergän-
zen. Das war Grund des Untersuchungsausschus-
ses, das sicherzustellen. So verstehe ich Frau in t´ 
Veld auch mit der Frustration, dass Staaten nicht 
auf Staaten reagieren, die sich nicht an Regeln 
halten. Das nehme ich gerne mit als Auftrag, da 
genauer hinzuschauen. Wobei ich schon sagen 
möchte, dass wir natürlich geschaut haben, was 
die Empfehlungen aus dem Untersuchungsaus-
schuss sind und schon geschaut haben, was müs-
sen wir verändern, um den Empfehlungen zu ent-
sprechen. Das Interessante ist, Frau in t´ Veld, Ihre 
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Empfehlungen sind, rechtliche Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. Aber hier in der Anhörung sagen 
Sie, es hilft nicht, wenn man rechtliche Rahmen-
bedingungen hat, denn es wird trotzdem gemacht. 
Wir haben schon die Einschätzungen und rechtli-
chen Mindeststandards grob überschätzt – und 
kommen zu dem Ergebnis, dass Deutschland die 
bereits jetzt erfüllt. Ich bin hier, um zu erklären, 
wie Deutschland damit umgeht. Wie das in einem 
internationalen Kontext gehandhabt wird, dazu 
muss die Bundesregierung sich abstimmen. 

Abg. Anna Kassautzki (SPD): Ich hatte noch die 
Frage gestellt, wie viele Fälle bekannt sind, wo in 
Deutschland ausgespäht wurde. 

Andreas Könen (BMI): Genauso wie in Bezug auf 
die betroffene Russin selber, sind keine deutschen 
Personen – weder Journalistinnen noch Men-
schenrechtsaktivisten, Politiker, Politikerinnen – 
bekannt, die betroffen sind. Wenn es Betroffene 
gibt, können wir nur empfehlen, das zur Anzeige 
zu bringen. Dann ist es durchaus technisch kom-
plex, zunächst einmal nachzuweisen, dass eine 
solche Spyware im Einsatz war. Das können wir 
aber in entsprechend ausgerüsteten Polizeidienst-
stellen beziehungsweise in den zentralen Staats-
anwaltschaften gewährleisten. Dann wird einer 
solchen Anzeige nachgegangen. Das aktiv im Ver-
kehr zu erkennen, ist eine große Herausforderung, 
wo zumeist die rechtliche Grundlage nicht 
existiert. 

Abg. Anna Kassautzki (SPD): Vielen herzlichen 
Dank. Meine zweite Frage würde sich an Frau  
in t´ Veld richten. Auch vor dem Hintergrund zu-
nehmend rechtsstaatsfeindlicher Bemühungen ei-
niger Mitgliedstaaten, auch der Europäischen 
Union – der Kollege Redder hatte das schon ange-
deutet: Wie plant das Parlament sicherzustellen, 
dass es in Zukunft weniger und nicht mehr 
digitale Bespitzelung innerhalb der Europäischen 
Union gibt? 

Sophie in t´ Veld: Dafür haben wir diese ganze 
Reihe von Empfehlungen vorgelegt. Es stimmt 
schon, dass in mehreren Mitgliedstaaten diese 
Rahmenbedingungen schon existieren. Aber nicht 
in allen Mitgliedstaaten funktioniert das. Aber das 
Problem ist, wenn wir diese Empfehlungen wirk-
lich umsetzen, dann benötigen wir auch, dass die 
Nationalregierungen mitmachen. Aber die verwei-

gern sich, die schweigen. Und auch die Kommis-
sion macht nichts. Dann wird es wirklich sehr 
schwierig, wenn die sich einfach nicht bewegen 
und schweigen.  

Die Vorsitzende: Dankeschön. Und wir kommen 
wieder zur CDU/CSU-Fraktion. Das Wort hat 
wieder der Kollege Henrichmann. 

Abg. Marc Henrichmann (CDU/CSU): 
Dankeschön. Ich würde noch einmal gerne aufsat-
teln auf die Antworten der ersten Runde. Die 
Attraktivität dieser Software, ganz nüchtern be-
trachtet, scheint relativ hoch zu sein. Bei Auto-
kraten, Diktatoren und Co. wahrscheinlich noch 
viel größer als bei den Demokratien dieser Welt. 
Wenn wir das wissen, ist die Frage: Ist eine Regu-
lierung an der Quelle sozusagen, ein Verbot, ein 
Steuern das Richtige? Oder guckt man hinten: Wie 
schützt man eigentlich die Menschen vor illegaler 
Überwachung in dem Zusammenhang? Ich würde 
einmal das Thema Schwachstellenmanagement in 
diesem Zusammenhang ansprechen. Frau Plattner 
als neue BSI-Präsidentin hat heute Morgen gesagt, 
das wäre die große Baustelle. Ich gehe jetzt einmal 
davon aus und würde dann Ihr Kopfnicken auch 
so werten, dass es keine aktive Zusammenarbeit 
mit solchen Unternehmen gibt. Dann hätte ich 
einmal die Bitte, ob Sie beschreiben können, wie 
hoch die rechtlichen Hürden für eine staatliche 
Überwachung in Deutschland mit dieser Software 
eigentlich sind. Über welche Tatbestände reden 
wir da? Ich glaube, das ist vielleicht noch einmal 
zur Verdeutlichung ganz gut.  

Andreas Könen (BMI): Tatsächlich ist es so, dass 
man natürlich einiges unternehmen kann, um si-
cherzustellen, dass die Unternehmen, mit denen 
man etwa zusammenarbeitet, um eine entspre-
chende Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchungs-
software zu kaufen, regulär arbeiten. Ich hatte das 
eben schon kurz geschildert. Da haben alle Sicher-
heitsbehörden eben einen sehr genauen Katalog, 
was erfüllt sein muss in der Umsetzung von 
Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Das ist 
dem Hersteller präzise mitzuteilen und er hat es 
präzise zu erfüllen. Und wenn er es nicht erfüllen 
kann, hat er nur dann die Chance, ein solches 
Tool überhaupt zu verkaufen, wenn er seine Soft-
ware entsprechend anpasst an diese standardisie-
rende Leistungsbeschreibung. Das ist ganz ent-
scheidend. Denn der Einsatz selbst der Quellen-
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TKÜ ist ausschließlich auf die laufende Kommu-
nikation des Betroffenen beschränkt. Die Zulässig-
keit richtet sich nach Paragraf 100a, Absatz 1 Satz 
2 und 3 der StPO, beziehungsweise nach dem 
Paragrafen 5 und 51 Absatz 2 des BKA-Gesetzes, 
beziehungsweise für die Nachrichtendienste nach 
Paragraf 11 Absatz 1a G10. Da ist dann auch je-
weils formuliert, welcher Straftatenkatalog über-
haupt nur Grundlage für eine Maßnahme der 
Quellen-TKÜ sein kann. Im Rahmen der StPO ist 
dann auch definiert, wer die Anordnung erteilen 
kann. Eine richterliche Anordnung, eine staatsan-
waltschaftliche Anordnung. Nur bei Gefahr in 
Verzug kann auch der Leiter der jeweiligen 
Polizeibehörde eine entsprechende Anordnung 
treffen, die aber sofort und schnellstmöglich 
durch einen Richter oder Staatsanwalt nachgezo-
gen werden muss. Für die Onlinedurchsuchung 
gelten entsprechend härtere Bedingungen durch 
Einschränkung des entsprechenden Katalogs. In 
diesem Fall richtet sich die Zulässigkeit nach 
Paragraf 100b der Strafprozessordnung, bezie-
hungsweise Paragraf 49 des BKA-Gesetzes. Die 
Onlinedurchsuchung greift auf gespeicherte Daten 
zu. Sie greift sehr tief in die jeweiligen IT-Systeme 
ein, sodass dabei zum Beispiel von vornherein 
ausgeschlossen wird, dass angeschlossene Kame-
ras oder Mikrofone genutzt werden, um den Be-
reich wirklich einzuengen. Da gelten noch einmal 
besondere Bedingungen in der Betrachtung des 
gewonnenen Materials durch Richterband, sodass 
wirklich präzise herauszuschneiden ist, dass nur 
die Anteile, die der Anordnung der gewonnenen 
Daten entsprechen, verwendet werden. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank, und für BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Tobias Bacherle. 

Abg. Tobias Bacherle (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielen herzlichen Dank. Ich habe eine 
kurze Nachfrage. Habe ich das richtig verstanden, 
dass es technisch, nicht rechtlich, möglich ist, die 
Spähsoftware ohne Richterbeschluss 
anzuwenden? 

Andreas Könen (BMI): In ganz wenigen Fällen. 
Das ist im Rahmen der Gesamt-TKÜ-Regelungen 
so getroffen. Das gilt nicht nur für diese beiden. 

Abg. Tobias Bacherle (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Mir ging es auch tatsächlich um die 
technische Anwendung, wie gesagt, nicht um die 
rechtlichen Ausnahmen. Liebe Frau in t´ Veld, 

können Sie noch einmal die Auswirkungen be-
schreiben auf ausländische Akteure und Staaten, 
die die Europäische Union jetzt getroffen hat, be-
ziehungsweise vor allem, die, die sie nicht getrof-
fen hat, in Bezug auf Staaten, die Pegasus gegen 
europäische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
eingesetzt haben, und was Sie sich da erhoffen 
würden, was noch folgt? 

Sophie in t´ Veld: Wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, dann meinen Sie, wenn Leute innerhalb der 
Europäischen Union ausgespäht wurden von 
außerhalb? 

Abg. Tobias Bacherle (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, genau. 

Sophie in t´ Veld: Ja, da gibt es eine Reihe von 
Fällen, die uns bekannt sind. Zum Beispiel, dass 
sogar Präsident Macron ausgespäht wurde aus 
Marokko, von den marokkanischen Behörden, be-
ziehungsweise von wem, das wissen wir natürlich 
nicht genau. Aber es gibt zum Beispiel auch den 
Fall der Tochter eines Politikers aus Ruanda, die 
damals in Belgien lebte, dann nach Amerika 
umgezogen ist, und auch sie wurde ausgespäht, 
während sie in Belgien war und sogar, während 
sie sich mit Regierungsministern oder Europa-
abgeordneten traf. Es gibt bestimmt auch noch an-
dere Fälle und es ist schwierig, sich davor zu 
schützen, denn technisch ist es durchaus möglich, 
das von außen zu machen. Deswegen haben wir 
auch vom Europäischen Parlament empfohlen, 
dass wir eine Art Allianz machen mit den 
Vereinigten Staaten und mit anderen Ländern und 
da Standards setzen, denn dann ist es technisch 
immer noch möglich und die Anbieter können 
dann immer noch ihre Ausspähsoftware verkau-
fen, aber es ist viel schwieriger, so etwas zu 
machen. 

Abg. Tobias Bacherle (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Daran anknüpfend: Welche Kriterien 
sollten denn aus der Sicht des Europäischen 
Parlaments bei Ausfuhrbestimmungen von 
Spähsoftware in Nicht-EU-Länder, aber vor allem 
auch Dual Use-Technologien oder möglichen 
Dual-Use-Technologien für Spähangriffe auf ein-
zelne Individuen in Zukunft beachtet werden, vor 
allem in Hinsicht auf repressive Regime?  

Sophie in t´ Veld: Da gibt es eigentlich schon eine 
Verordnung, Dual Use, Sie haben das schon er-
wähnt. Das Problem ist, es wird nicht eingehalten, 
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und die Europäische Kommission macht einfach 
nichts, sie verweigert sich. Wir wissen, dass zum 
Beispiel Spyware ausgeführt wurde mit einer Ge-
nehmigung von Griechenland, von den 
griechischen Behörden, wurde dann aus Zypern 
nach Sudan geflogen, aber es gibt auch andere 
Beispiele, und die Kommission sagt, wenn wir 
nachgefragt haben, sie könne nichts machen, das 
sei die Verantwortung der Nationalbehörden. Es 
sind aber die Nationalbehörden, die mitschuldig 
sind. Das ist ein bisschen schwierig, wenn die Na-
tionalbehörden schuldig sind, aber sich selbst 
dann irgendwie kontrollieren sollen. Und wenn 
die Kommission ihre Aufgaben nicht macht, dann 
ist es sehr, sehr schwierig. Aber die Regeln, die 
gibt es. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank, und für die  
FDP-Fraktion noch einmal der Kollege Redder. 

Abg. Dr. Volker Redder (FDP): Vielen Dank, Frau 
Vorsitzende. Ich habe noch zwei Fragen. Der Ab-
schlussbericht kommt zu dem Schluss, dass es be-
gründete Zweifel an der EU-rechtskonformen An-
wendung von Spyware bei den nationalen Behör-
den der Mitgliedstaaten gibt. Wie positioniert sich 
das BMI zu diesem Ergebnis, und wie steht das 
BMI zu mehr Kontrolle seitens der EU in diesem 
Bereich? Das wäre auch eine Möglichkeit. 

PStS Johann Saathoff (BMI): Ich glaube, ich habe 
mich gerade schon so ein bisschen hinreißen las-
sen, in diese Richtung zu antworten. Ich fange 
einmal damit an, dass ich mir gestern Abend noch 
zu später Stunde die Schlussfolgerungen des Un-
tersuchungsausschusses angeschaut habe und na-
türlich die Bewertung des BMI dazu auch noch 
einmal. Erfüllen wir das eigentlich oder erfüllen 
wir das nicht? Die Schlussfolgerungen sind, dass 
innerhalb der EU bestimmte rechtliche Mindest-
standards erreicht werden müssen in der Anwen-
dung des Ganzen. Wir erleben das in anderen 
Themen, gerade in Digitalisierungsthemen, auch, 
dass wir uns durchaus unterhalten über be-
stimmte Mindeststandards, zum Beispiel über KI, 
biometrische Echtzeitfernidentifizierung und sol-
che Sachen. Diese Mindeststandards wollen wir 
alle miteinander auf europäischem Rahmen fest-
gelegt haben, und wir streiten gerade darüber, was 
die deutsche Position dazu sein könnte. Diese 
Mindeststandards werden gefordert in diesem Be-
richt, und wir haben uns damit auseinanderge-
setzt. Letzten Endes mit dem Hintergrund, wie 

viel Arbeit würde das für uns eigentlich bedeuten, 
wie viel Diskussion mit den Parlamentariern, um 
diese umzusetzen, kommen wir zu dem Ergebnis 
– das ist jetzt kein wissenschaftliches Gutachten –
, dass wir diese Mindeststandards bereits erfüllen. 
Die zweite Frage war, was tun wir, um uns bei an-
deren Staaten dafür einzusetzen, dass sie das auch 
tun. Das habe ich gerade gesagt: Dann müsste die 
Bundesregierung sich abstimmen, ob sie im JI-Rat 
darauf eingehen würde. Aber ich würde empfeh-
len, das normale Verfahren ist, dass die Kommis-
sion sich zu dem Untersuchungsausschuss verhält 
und dann in den Mitgliedstaaten die Diskussion 
anstrengt. 

Abg. Dr. Volker Redder (FDP): Vielen Dank. An 
Frau in t´ Veld noch eine letzte Frage: Aus dem 
Bericht über die Situation in Deutschland lassen 
sich Schwierigkeiten des PEGA-Ausschusses in 
der Zusammenarbeit mit dem BKA herauslesen. 
Würden Sie sagen, die Kooperation mit dem BKA 
war mangelhaft, oder kennen Sie noch eine 
schlechtere Note? Wie würden Sie die generelle 
Zusammenarbeit im Rahmen des PEGA-
Ausschusses mit den deutschen Behörden 
bewerten?  

Sophie in t´ Veld: Ganz ehrlich, Deutschland ist 
nicht das größte Problem. Ich stimme auch der Re-
gierung zu, dass Deutschland zum größten Teil 
die Mindeststandards schon jetzt erfüllt, vielleicht 
nicht alle. Aber wir haben auch von Deutschland 
keine Informationen bekommen, die uns irgend-
wie weitergeholfen haben. Die Regierung hat ge-
rade gesagt, wir werden das erst anregen im Rat, 
wenn die Kommission sich dazu geäußert hat. 
Aber die Kommission wartet dann wieder ab, was 
die Mitgliedstaaten machen. Inzwischen sind 
Deutschland, aber auch mein Heimatland, die 
Niederlande und auch alle anderen Mitglied-
staaten, noch nicht isoliert voneinander. Wir le-
ben zusammen im europäischen Raum. Es gibt 
Polizeizusammenarbeit, Justizzusammenarbeit, 
die Geheimdienste arbeiten zusammen, tauschen 
Informationen aus. Man kann doch nicht so tun, 
als ob da nichts passiert. Ich glaube, da hat jede 
Regierung eine Verantwortung, nicht nur für das 
eigene Land, aber auch für die gesamte 
Europäische Union. Aber jeder versteckt sich hin-
ter einem anderen. Inzwischen haben die 
Vereinigten Staaten mehr Maßnahmen unternom-
men als die Europäer. 
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Die Vorsitzende: Vielen Dank. Für die  
AfD-Fraktion Herr Janich. 

Abg. Steffen Janich (AfD): Vielen Dank. Herr 
Saathoff, Sie sagten vorhin, wenn Pegasus einge-
setzt wird in Deutschland, dann würde das einer 
richterlichen Anordnung bedürfen. Wie oft wurde 
es denn im vergangenen Jahr eingesetzt? 

PStS Johann Saathoff (BMI): Sie haben mich 
falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass wir 
Pegasus einsetzen. Ich habe auch nicht gesagt, 
dass es einer richterlichen Anordnung bedürfte, 
wenn wir Pegasus einsetzten, sondern ich habe 
gesagt, dass Quellen-TKÜ und Onlinedurchsu-
chungen generell – egal mit welchen Instrumen-
ten, Eigenentwicklung oder Fremdkauf und ohne 
zu sagen, was wir denn hätten kaufen können 
oder wollen – äußerst engen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen bedürfen. 

Abg. Steffen Janich (AfD): Konnte ich jetzt daraus 
entnehmen, dass wir in Deutschland durch 
deutsche Behörden kein Pegasus einsetzen?  

PStS Johann Saathoff (BMI): Auch im Umkehr-
schluss bekommen Sie mich nicht dazu, irgendet-
was zu Produkten zu sagen. Ich sage Ihnen deut-
lich, ich bin nicht befugt, Ihnen zu irgendwelchen 
Produkten Auskunft zu geben. 

Abg. Steffen Janich (AfD): Wie viele Mal wurden 
denn in Deutschland insgesamt im Rahmen einer 
Quellen-TKÜ solche Maßnahmen durchgeführt im 
vergangenen Jahr? 

Andreas Könen (BMI): Die Zahlen habe ich jetzt 
hier nicht bei der Hand, aber das BfJ veröffentlicht 
für jedes Kalenderjahr eine entsprechende Statis-
tik, die nicht nur die Einsätze der Bundesbehör-
den, sondern auch die der jeweils zuständigen 
Landesbehörden mitplottet. Diese Zahlen liegen 
auf jeden Fall für die Jahre 2020, 2021 und jetzt in 
Kürze für 2022 vor. 

Abg. Steffen Janich (AfD): Setzen deutsche Behör-
den im Rahmen der Quellen-TKÜ auch solche 
Programme im Ausland ein? 

Andreas Könen (BMI): Die Quellen-TKÜ und die 
Onlinedurchsuchung genauso ist eine Rechtset-
zung für den deutschen Rechtsraum und betrifft 
die Polizei. Nachrichtendienstliche Einsätze wer-
den eben unter G10 geregelt, und zu letzteren 
kann ich Ihnen keine Auskünfte geben.  

Abg. Steffen Janich (AfD): Als letzte Frage noch: 
Nutzen deutsche Bundesbehörden die Privatan-
bieter, um mit solchen Programmen eventuell In-
formationen zu gewinnen oder kann man das aus-
schließen in Deutschland? 

Andreas Könen (BMI): Nein, da gibt es eben – wie 
wir eben auch schon bemerkt haben– sowohl die 
Nutzung von eigenentwickelter Software als auch 
von kommerzieller zugekaufter Software. So viel 
konnten wir sagen. 

Abg. Steffen Janich (AfD): Ja, ich meine das etwas 
anders. Die Frage ist: Nutzen deutsche Bundesbe-
hörden das Angebot von Firmen, um über diese 
Firmen dann Ergebnisse aus Spähsoftware zu nut-
zen oder gibt es das grundsätzlich nicht? 

Andreas Könen (BMI): Nein, das lässt die 
deutsche Rechtsetzung nicht zu. 

Abg. Steffen Janich (AfD): Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank, und für DIE LINKE. 
noch einmal Anke Domscheit-Berg. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Sehr 
geehrter Staatssekretär Saathoff, ich will Sie nicht 
so leicht von der Angel lassen. Im Koalitionsver-
trag steht im Kapitel Staatstrojaner: Transparenz 
und effektive Kontrolle durch Parlamente stellen 
wir sicher. Ich erkenne das hier nicht. Warum ge-
nau dürfen Abgeordnete nicht erfahren, ob ein 
Produkt, für das es einen ganzen Untersuchungs-
ausschuss im Europäischen Parlament gab, von 
deutschen Behörden eingesetzt worden ist, ob-
wohl das auf Wikipedia steht, obwohl die Tages-
schau darüber berichtet hat, obwohl das im Innen-
ausschuss erzählt worden ist. Jeder weiß das, nur 
wir dürfen es offiziell nicht erfahren. Warum 
nicht? Wer verweigert die Befugnis, und wie passt 
das zum Koalitionsvertrag? 

PStS Johann Saathoff (BMI): Generalisiert dürfen 
Abgeordnete das erfahren, dafür gibt es geeignete 
Gremien, zum Beispiel das Parlamentarische Kon-
trollgremium (PKGr), wo darüber berichtet wird. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Warum 
dürfen wir das nicht erfahren, nicht einmal in ein-
gestufter Form? Was ist genau der Grund?  

PStS Johann Saathoff (BMI): Das hat ein bisschen 
etwas mit der Einsatzfähigkeit der Ermittlungsin-
strumente zu tun und ist auch nicht generalisiert 
zu beantworten, sondern im Einzelfall. 
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Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Der 
Einzelfall ist Pegasus. 

PStS Johann Saathoff (BMI): Frau Domscheit-
Berg, wir sind aber jetzt in einer öffentlichen Sit-
zung, von daher fabulieren wir darüber, ob es 
eventuell Auskunft geben könnte in einer gehei-
men Sitzung. Da müssen Sie die Sitzung geheim 
einstufen. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Können 
Sie uns die Informationen eingestuft in der 
Geheimschutzstelle schriftlich zur Verfügung 
stellen? 

PStS Johann Saathoff (BMI): Das können wir prü-
fen, inwieweit wir Ihnen das zur Verfügung stel-
len können. Da müsste ich noch einmal genau von 
Ihnen wissen, was genau Sie wissen wollen, und 
dann würden wir Ihnen das nachreichen. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Das sage 
ich Ihnen gerne. Hat eine deutsche Behörde 
Pegasus irgendwann erworben und irgendwann 
eingesetzt? Wird es heute noch eingesetzt? Wenn 
es erworben worden ist: Ist das direkt von der 
NSO Group erfolgt oder über Dritte? Wir wissen 
von dem Untersuchungsausschuss, dass zum Bei-
spiel die polnische Regierung über eine polnische 
Drittfirma dieses Produkt bezogen hat, die Firma 
Matic. Diese Frage wäre auch meine und eine, die 
Sie vielleicht auch hier beantworten können: Ich 
wüsste gerne, welche Konsequenzen es für die Ge-
schäftsbeziehungen zwischen dem Bund und der 
Firma NSO hat, dass die Firma NSO auf die US-
Sanktionsliste gesetzt worden ist. Welche Konse-
quenzen hat dies für die Geschäftsbeziehungen zu 
den USA? 

PStS Johann Saathoff (BMI): Wir gucken uns die 
Fragen ganz genau an und prüfen, ob wir Ihnen 
das in eingestufter Form dann zur Verfügung 
stellen können. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Das 
heißt, Sie können zu den Konsequenzen, unab-
hängig von Pegasus, zur US-Sanktionsliste auch 
nichts sagen?  

PStS Johann Saathoff (BMI): Ich vermute, dass, 

wenn ich darauf vorbereitet wäre, was ich im Mo-
ment nicht bin, es auf jeden Fall auch mindestens 
NfD eingestuft wäre. Und von daher schlage ich 
vor, wenn wir Ihnen sowieso etwas nachreichen, 
dann können wir das gleich mitnehmen. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Dann 
nehmen wir das mit auf. Sie haben sich ja auch 
die Empfehlungen des Untersuchungsausschusses 
durchgelesen in Vorbereitung dieser Sitzung und 
sich gut vorbereitet. Teilen Sie die Einschätzung 
der europäischen Berichterstatterin, dass NSO 
eine Bedrohung für die nationale Sicherheit ist, 
auch für uns und auch in Europa?  

PStS Johann Saathoff (BMI): Grundsätzlich äußert 
sich die Bundesregierung zu Einschätzungen hin-
sichtlich bestimmter Unternehmen und hinsicht-
lich bestimmter Produkte nicht. 

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Das 
stimmt nicht. Gegen Kaspersky gab es auch eine 
Sicherheitswarnung von einer Bundesbehörde.  

PStS Johann Saathoff (BMI): Das ist ein ganz an-
derer Fall. Grundsätzlich stimmt das wohl. 
Grundsätzlich äußert sich die Bundesregierung 
nicht. Im Einzelfall dann eben schon.  

Abg. Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.): Schade, 
dass das kein Einzelfall ist. Wenn Sie das einge-
stuft beantworten können, hätten wir das dann 
auch gerne nachgereicht. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Wir sind am Ende 
der Debattenrunde und der Beratung dieses Tages-
ordnungspunktes. Ich danke ganz herzlich den 
Gästen sowohl hier im Saal als natürlich ganz be-
sonders auch noch einmal virtuell Frau  
in t´ Veld und Frau Polfers. Vielen Dank für die 
Diskussion, und damit ist dann der öffentliche 
Teil der Sitzung des Ausschusses für Digitales 
hiermit beendet, und damit endet auch die 
Übertragung im Internet. 

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme und 
erwartet einen ergänzenden Bericht des 
Bundesministeriums des Innern und für Heimat 
bis zur 43. KW.
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